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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  

vom 27.10.2025 

 
Top 8.2 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Bolten-

hagen, für das Gebiet nordwestlich an der Klützer Straße zwischen den 
Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen – Teil 1  
Hier: Behandlung der Stellungnahmen zum Entwurf (Abwägungsbeschluss) 
und erneuter Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss 

 
 
Herr Schmiedeberg beantragt namentliche Abstimmung. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, 
 

1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der berührten Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden eingegan-
genen Stellungnahmen werden entsprechend den Abwägungsvorschlägen gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB abgewogen. Die Abwägungsvorschläge und das Abwägungsergebnis 
gemäß Anlage 1 macht sich die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu Eigen und ist 
Bestandteil dieses Beschlusses. 

 
2. Der erneute Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenha-

gen, für das Gebiet nordwestlich an der Klützer Straße zwischen den Ortslagen Wich-
mannsdorf und Boltenhagen – Teil 1, bestehend aus der Planzeichnung Teil A, den text-
lichen Festsetzungen und Text Teil (B) und den örtlichen Bauvorschriften, begrenzt: 

- südöstlich: durch die Klützer Straße (L03), 
- südwestlich: durch die Grundstücke der Wichmannsdorfer Straße Nr. 20a, 

Nr. 20b, Nr. 21a, Nr. 22, Nr. 23 und Nr. 24 im Ortsteil Wichmannsdorf,  
- nordwestlich: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- nordöstlich: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

und der erneute Entwurf der Begründung mit Umweltbericht werden in der vorliegenden 
Fassung gebilligt und gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB zur Veröffentlichung 
bestimmt. 

 
3. Der erneute Entwurf des Bebauungsplanes und der erneute Entwurf der Begründung 

sowie die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind für die Dauer ei-
nes Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, im Internet zu veröffentli-
chen. Zusätzlich zu der Veröffentlichung im Internet erfolgt die öffentliche Auslegung der 
Unterlagen. Die nach § 4 Abs. 2 BauGB Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im 
Internet auf elektronischem Weg benachrichtigt werden. 

 
In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Ostseebad Boltenha-
gen deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
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Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind  
gemäß § 4a Abs.3 Satz 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu beteiligen. 

 
5. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Herr Mathias Beckert:   ja 
Frau Beatrix Bräunig:   nein 
Herr Olaf Claus:    ja 
Frau Franziska Herrmann:   ja 
Herr Danny Holtz:    ja 
Herr Dietmar Lehmann:   nein 
Herr Björn Paul:    ja 
Herr Horst Piankowski:   nein 
Herr Christian Schmiedeberg:  nein 
Herr Lars Schönian:    ja 
Herr Jannik Tiede:    ja 
Herr Raphael Wardecki:   ja 
 
Anzahl der Mitglieder: 13 
davon anwesend:   12 
Zustimmung:  8 
Ablehnung: 4 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 

 
 

2 von 2 in Zusammenstellung


	Niederschriftsauszug

